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Anfrage über FragDenStaat 
█████████████████████
 
████████████████████████

ich beziehe mich auf Ihr Fax vom 30.11.2020 und Ihre Anfrage über FragDenStaat mit der Nr. 
#204662. Mit Schreiben vom 16 September forderte der Landesdatenschutzbeauftragte des 
Landes MV uns auf, ihr Auskunftsersuchen ordnungsgemäß zu bearbeiten und dies bis zum 06. 
Oktober 2021 schriftlich zu bestätigen.   
Sowohl das Gesundheitsamt des Landkreises, als auch die Stabsstelle Corona standen mit 
Ihnen im regelmäßigem Austausch. Sie bestanden jedoch auf die Beantwortung der Anfragen 
über das Portal fragdenstaat.de. Zu einer Beantwortung der Anfragen auf externen Portalen sind 
wir nicht verpflichtet.   
Die konkrete Anfrage #204662, die auch per Fax einging, kann nicht vollumfänglich beantwortet 
werden, da wir nicht zu allen Fragen eine Übersicht/ Statistik führen.   

Folgend jedoch die Beantwortung der Fragen, die uns möglich ist.   

i) Im Zusammenhang zu dem Fallgeschehen an der Käthe-Kollwitz-Grundschule im Oktober 
2020 wurden jeweils am 16.10 und am 21.10. 239 Personen zum Test angemeldet.  
Die Abstriche wurden durch das Gesundheitsamt und aufgrund großen Anzahl der zu testenden 
Personen, gemeinsam mit dem DRK durchgeführt.   
ii) Am 16.10.2021 erschienen 227 Personen. Am 21.10. wurden 223 Personen abgestrichen.   

iii) Das kann im Einzelnen nicht nachvollzogen werden, ob und wo sich die Personen, die nicht 
am 16.10 und 21.10 erschienen sind, haben abstreichen lassen.   

iv) Nach den uns noch vorliegenden Unterlagen wurde 1 Person festgestellt, die nicht das 
Einverständnis zur Abstrichnahme erklärt hat.   

v) Sofern eine Nichteinverständniserklärung zu dem Termin vorgelegt wurde, wurde 
selbstverständlich kein Abstrich vorgenommen. Ggfs. wurde dann die Duldung auf 
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Abstrichnahme angeordnet.  
 
vi) Verweis auf Frage v).  
 
vii) Verweis auf Frage i).  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Stabsstellenleiterin Corona  
 
 


